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Steuerfuss 2022 
 
Im Jahre 2022 ist mit folgendem Gesamtsteuerfuss (Gemeindesteuern) zu rechnen: 
 
  2018 2019 2020 2021 22002222 
Politische Gemeinde 85 % 85 % 85 % 85 % 8855  %% 
Sekundarschulgemeinde 17 % 16 % 16 % 16 % 1166  %% 
  102 % 101 % 101 % 101 % 110011  %% 
 
Ev.-ref. Kirchgemeinde 8 % 8 % 8 % 8 % 8 % 
  110 % 109 % 109 % 109 % 110099  %% 
 
Röm.-kath. Kirchgemeinde 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 
  113 % 112 % 112 % 112 % 111122  %% 
 
(ohne Gewähr, Stand Drucklegung Oktober 2021) 
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Geschätzte Stimmbürgerin 
Geschätzter Stimmbürger 
 
Wir laden Sie ein, die Vorlage des Gemeinderates zu prüfen und an der Gemeindever-
sammlung von Ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen. Diese Weisung finden Sie auf 
www.stallikon.ch/gemeindeversammlung und kann am Schalter der Einwohnerkontrolle 
bezogen werden. 
 

Die Gemeindeversammlung findet vorbehältlich von behördlichen Anordnungen im Zu-
sammenhang mit COVID-19 statt. Um eine einwandfreie Durchführung der Gemein-
deversammlung während der Pandemie zu gewährleisten gelten in der Schulanlage fol-
gende Hygienemassnahmen, Stand Drucklegung Oktober 2021: 
 

• Die Zertifikatspflicht gilt nicht für Gemeindeversammlungen. Deshalb gelten wäh-
rend der Gemeindeversammlung die geltenden Hygiene- und Verhaltensregeln ge-
mäss BAG. 
 

• Bitte desinfizieren Sie Ihre Hände vor dem Betreten der Turnhalle sowie beim Ver-
lassen der Turnhalle. Beim Eingang stehen Desinfektionsmittel zur Verfügung. Auf 
Händeschütteln ist zu verzichten. 
 

• Es gilt eine ggeenneerreellllee  MMaasskkeennttrraaggppfflliicchhtt. Bei Bedarf können beim Schulhauseingang 
Schutzmasken beim Gemeindepersonal kostenlos bezogen werden. 

 

• Bleiben Sie bitte während der Versammlung auf Ihrem Platz. Ein Zirkulieren ist mög-
lichst zu vermeiden. Gehen Sie bei einer Wortmeldung auf direktem Weg zum Mik-
rofon. Beim Sprechen am Mikrofon kann die Schutzmaske abgelegt werden, sofern 
der Mindestabstand von 1.5 m eingehalten wird. 

 

• Alle Teilnehmenden haben sich mit Name, Adresse und Telefonnummer zu re- 
gistrieren. Das Formular finden Sie auf dem Sitzplatz, zusammen mit einem Kugel-
schreiber. Das Formular verbleibt 14 Tage auf der Gemeindekanzlei und wird aus-
schliesslich auf Anfrage durch die zuständige Stelle der Gesundheitsdirektion Kan-
ton Zürich herausgegeben. Nach 14 Tagen werden die Kontaktdaten vernichtet. 
 

• Als Ergänzung zum "Schutzkonzept Gemeindeverwaltung" und unabhängig des 
Impfstatus nimmt das Verwaltungs- und Werkpersonal an wöchentlichen Betriebste-
stungen teil. 
 

• Personen (inkl. Behördenmitglieder und Gemeindepersonal), welche sich krank füh-
len oder Krankheitssymptome einer Infektionskrankheit aufweisen, sollten bitte zu-
hause bleiben. 
 

Je nach Pandemie-Lage am Versammlungsdatum können kurzfristig weitere (strengere) 
Massnahmen erforderlich sein. Eine allfällige Absage wird auf der Website stallikon.ch 
sowie im Anzeiger Bezirk Affoltern veröffentlicht. Wir danken allen Teilnehmenden für 
ihre Mithilfe. 
 

Stallikon, 15. Oktober 2021 Gemeinderat Stallikon    
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1. Budget 2022 der politischen Gemeinde und 
 Festsetzung Steuerfuss 
 
 

AAnnttrraagg  ddeess  GGeemmeeiinnddeerraatteess  
  
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, gestützt auf Art. 23 
lit. d) Ziffern 1 und 2 Gemeindeordnung, zu beschliessen: 
 
1. Das Budget für das Jahr 2022 der politischen Gemeinde Stallikon wird 

mit nachfolgenden Hauptkennzahlen genehmigt: 
 
1.1 Erfolgsrechnung 

- Aufwand Fr. 20'372'400 
- Ertrag ohne ordentliche Steuern Fr. 9'574'400 
- Aufwandüberschuss Fr. 10'798'000 
 wird gedeckt durch: 
 - Steuerertrag 85 % Fr. 10'115'000 
 - Entnahme aus Eigenkapital Fr. 683'000 

 
1.2 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 

 - Ausgaben Fr. 2'006'000 
 - Einnahmen Fr. 158'000 
 - Nettoinvestitionen Fr. 1'848'000 
 
1.3 Investitionsrechnung Finanzvermögen 

- Ausgaben Fr. 0 
- Einnahmen Fr. 0 
- Nettoinvestitionen Fr. 0 

 
1.4 Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) Fr. 11'900'000 
 
 
2. Für 2022 wird der Steuerfuss der politischen Gemeinde auf 85 % (Vor-

jahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages gemäss Ziffer 1.4 
vorstehend festgesetzt. 

 
 
3. Vom Finanz- und Aufgabenplan 2021 bis 2025 wird im Sinne von § 96 

Abs. 2 Gemeindegesetz (GG, LS 131.1) Kenntnis genommen. 
 
 
4. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt. 
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BBeelleeuucchhtteennddeerr  BBeerriicchhtt  
 

EErrffoollggssrreecchhnnuunngg  

Das Budget 2022 weist bei einem Aufwand von Fr. 20'372'400 und einem Er-
trag von Fr. 19'689'400 einen Aufwandüberschuss von Fr. 683'000 aus.  
 
In den nächsten Jahren ist mit keinem starken Bevölkerungswachstum zu rech-
nen. Bei der Budgetierung wurde entsprechend davon ausgegangen, dass die 
Einwohnerzahl per 31. Dezember 2021 3'790 betragen wird. 
 
Die Prognose der Steuererträge des laufenden Jahres beruht auf dem aktuellen 
Steuervolumen. Der für das Budget 2021 prognostizierte Rückgang der Steu-
ererträge aufgrund des Einbruchs der Konjunktur im Jahr 2020 blieb (noch) aus. 
Die Steuererträge per Juni 2021 liegen sogar über dem Stand vom Juni 2020. 
Im Budget 2022 wurden die Steuereinnahmen gemäss dem Stand Juni 2021 
eingesetzt. Die Erträge der Steuereinnahmen aus früheren Jahren, Quellensteu-
ern, aktive und passive Steuerausscheidungen und Grundstückgewinnsteuern 
entsprechen dem Durchschnitt der vergangenen drei Jahre (2018 bis 2020), 
wie in den Budgets der Vorjahre. Insgesamt wird mit Mehreinnahmen gegen-
über dem Budget 2021 von rund Fr. 244'500 gerechnet.  
 
Die budgetierten Steuereinnahmen entsprechen rund 98 % des kantonalen Mit-
tels. Es besteht deshalb für das Jahr 2022 kein Anspruch auf einen Ressourcen-
zuschuss aus dem Finanzausgleich. Ein wichtiges Element des Finanzausgleichs 
ist der geografisch-topografische Sonderlastenausgleich. Diese Einnahmen be-
tragen im Jahr 2022 Fr. 894'200.  
 
Am 1. Januar 2022 tritt im Kanton Zürich das neue Kinder- und Jugendheim-
gesetz (KJG) in Kraft. In diesem wird die Finanzierung der ergänzenden Hilfen 
zur Erziehung wie Heimpflege, Familienpflege, Dienstleistungsangebote in der 
Familienpflege (DAF) und sozialpädagogische Familienhilfe (SPF) neu geregelt. 
Die Kosten werden anteilsmässig vom Kanton (40 %) und den Gemeinden 
(60 %) getragen. Der Beitrag der Gemeinden wird solidarisch mit Fr. 87.50 je 
Einwohner und Einwohnerin berechnet, was zu einer neuen Ausgabe von 
Fr. 330'000 führt. Im Gegenzug fallen geringere Kosten bei der Heilpädagogi-
schen Sonderschule (HPS), den Zusatzleistungen zur AHV/IV und der wirtschaft-
lichen Hilfe an. 
 
Die Primarschule rechnet mit Mehraufwendungen gegenüber dem Budget 2021 
von Fr. 270'000. Alleine die Besoldung der Lehrkräfte macht davon Fr. 227'000 
aus. Weitere Fr. 54'000 müssen beim Reinigungspersonal eingeplant werden. 
Der Nettoaufwand im Bereich Tagesbetreuung steigt um rund Fr. 80'000. In der 
Funktion Schulleitung, in welcher auch die Schulpflege enthalten ist, wird mit 
einem Mehraufwand von Fr. 53'000 gerechnet. Im Bereich der Sonderschulen 
zeichnet sich hingegen ein Minderaufwand von Fr. 145'000 ab.  
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Der Regierungsrat erhöht per 2022 den Staatsbeitrag an die Zusatzleistungen 
zur AHV/IV auf neu 70 % (bisher 50 %). Dies entlastet die Jahresrechnung vo-
raussichtlich um fast Fr. 150'000. 
 
Der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) rechnet weiterhin mit einem höheren Defizit 
als vor der Corona-Pandemie. Als Hauptgrund für den schlechteren Abschluss 
erwähnt der ZVV die tieferen Einnahmen. Nachdem die budgetierte Unterde-
ckung 2020 und 2021 jeweils stark korrigiert werden mussten, wurde nun das 
Budget 2022 deutlich angepasst. 
 
Die wesentlichsten Veränderungen gegenüber dem Budget 2021 sind folgende: 
 
Mehraufwand Gemeindeverwaltung Fr. 67'000 
Mehraufwand Bereich Bildung Fr. 270'000 
Mehraufwand Bibliothek und Kultur Fr. 37'000 
Minderaufwand Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime Fr. - 140'000 
Mehraufwand Spitex Fr.  58'000 
Minderaufwand Zusatzleistungen zur AHV/IV / Beihilfen Fr. - 149'000 
Mehraufwand Beitrag an Kinder- und Jugendheimgesetz (neu) Fr. 330'000 
Mehraufwand Überbrückungsleist. für ältere Arbeitslose (neu) Fr. 44'000 
Minderaufwand gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe (Fürsorge) Fr. - 60'000 
Mehraufwand Asylwesen Fr. 49'000 
Mehraufwand Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) Fr. 129'000 
Mehreinnahmen Steuern (inkl. Grundstückgewinnsteuer) Fr. - 245'000 
Minderaufwand Zinsen Fr. - 33'000 
diverse Mehr-/Minderaufwände Fr.  41'100 
 

Total (Mehraufwand gegenüber Budget 2021) Fr. 398'100 
 
 
IInnvveessttiittiioonnssrreecchhnnuunngg  

In der Investitionsrechnung des Verwaltungsvermögens 2022 sind Nettoinvesti-
tionen von Fr. 1'848'000 vorgesehen. Die archivierten Dokumente (Periode 
1970 bis 2012) müssen in eine historische Ablage überführt werden. Die Ge-
samtkosten betragen ca. Fr. 250'000. Im Jahr 2022 ist die dritte Tranche von 
Fr. 50'000 eingestellt. Im Bereich Schulliegenschaften sind Fr. 195'000 einge-
stellt. Darin enthalten ist ein Betrag von Fr. 150'000 für die Projektierung von 
neuem Schulraum und allenfalls einer Sporthalle. Weiter benötigt die Primar-
schule einen zweiten Schulbus, dieser ist mit Fr. 90'000 in der Investitionsrech-
nung eingestellt. Die dritte Tranche für das Buchprojekt im Zusammenhang mit 
der 900-Jahr-Feier der Gemeinde Stallikon (2024) beträgt Fr. 32'000. In der 
Funktion Freizeit sind Nettoausgaben von Fr. 130'000 für die Erstellung einer 
Pumptrackanlage enthalten. Für diverse Strassensanierungen sind Fr. 528'000 
und für Erneuerungen in der Wasserversorgung sind Fr. 607'000 im Budget 
enthalten. Im Bereich Abwasserbeseitigung sind Einnahmen von allfälligen Neu-
anschlüssen von Fr. 10'000 eingestellt. Bei den Gewässern 
Hatzentalbach (ö. G. Nr. 8.1) und Weidelbach (ö. G. Nr. 4) müssen Schwellen 
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ersetzt werden. Die Kosten am Hatzentalbach belaufen sich auf Fr. 135'000, für 
den Weidelbach ist ein Betrag von Fr. 15'000 für die Projektierung in der Inves-
titionsrechnung 2022 eingesetzt. Im Bereich Raumordnung sind drei Projekte 
am Laufen. In der Investitionsrechnung sind folgende Beträge eingestellt: Teil-
revision Bau- und Zonenordnung Fr. 25'000; Revision Kernzonenpläne 
Fr. 20'000; Gesamtüberarbeitung Waldabstandslinien Fr. 31'000. 
 
 
AAnnttrraagg  zzuumm  SStteeuueerrffuussss  

Per 1. Januar 2018 wurde der Steuerfuss um 4 % auf insgesamt 85 % angeho-
ben. Obschon das Budget 2022 einen Aufwandüberschuss in der Höhe von 
rund sechs Steuerprozenten ausweist, sollte mit einer Anpassung des Steuerfus-
ses zugewartet werden. Die Auswirkungen der Pandemie sind immer noch sehr 
schwierig abzuschätzen. Die aktuelle Finanzplanung zeigt eine Entspannung in 
den Folgejahren. 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung den Steuerfuss auf 
85 % zu belassen.  
 
 
GGeemmeeiinnddeebbeettrriieebbee  ((SSppeezziiaallffiinnaannzziieerruunnggeenn))  

In der Wasserversorgung stehen in den nächsten drei Jahren Investitionen von 
durchschnittlich gut Fr. 500'000 an. Da bei einer ausgeglichenen Erfolgsrech-
nung nur knapp Fr. 50'000 für die Finanzierung der Investitionen zur Verfügun-
gen stehen würden, ist es notwendig, dass in der Erfolgsrechnung ein Ertrags-
überschuss generiert werden kann. Mit den unveränderten Gebühren resultiert 
ein Ertragsüberschuss von Fr. 265'000. 
 
Im Bereich Abwasserbeseitigung resultierten in den letzten Jahren Ertragsüber-
schüsse von rund Fr. 200'000. Da im Gegensatz zum Bereich Wasserversor-
gung keine grösseren Investitionen finanziert werden müssen, ist eine Senkung 
der Gebühren um rund 15 % möglich. Pro m2 gewichtete Grundstücksfläche 
beträgt die Gebühr neu 13 Rappen. Die Verbrauchsgebühr je m3 Abwasser wird 
von Fr. 2.00 auf 1.70 reduziert. Mit diesen Gebühren resultiert ein Ertragsüber-
schuss von Fr. 28'900. 
 
Im Bereich der Abfallentsorgung ist nach wie vor ein komfortables Vermögen 
vorhanden. Es kann deshalb trotz des eher hohen Defizits vorerst mit einer An-
passung der Gebühr zugewartet werden. Im Budget 2022 wird mit einem Fehl-
betrag von Fr. 57'000 gerechnet.  
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FFiinnaannzz--  uunndd  AAuuffggaabbeennppllaann  22002211  bbiiss  22002255  
 
Die Gemeinde erstellt jährlich einen Finanz- und Aufgabenplan gemäss § 95 
Gemeindegesetz (GG, LS 131.1). Dieser wurde unter Beizug eines externen Fi-
nanzberaters (swissplan.ch, Matthias Lehmann, Zürich) erarbeitet. 
 
Im Finanz- und Aufgabenplan werden Planungsmassnahmen festgelegt (z. B. 
Demografie, Teuerung, Konjunktur) und mögliche Investitionsprojekte, welche 
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Stallikon 30.09.2021 
Finanz- und Aufgabenplan 2021 - 2025

Zusammenfassung 
Zahlreiche noch immer unbestimmte Auswirkungen der Pandemie auf der Aufwand- und Ertragsseite erschweren die 
Prognosen zum Finanzhaushalt. Zahlreiche Aufwandsteigerungen verknappen die Erfolgsrechnung, vorübergehend 
wird kein ordentlicher Deckungsbeitrag mehr erzielt. Erst mit der wirtschaftlichen Erholung reduziert sich der Auf-
wandüberschuss bis zum Ende der Planung auf ca. 0,2 Mio. Franken. Mit der Selbstfinanzierung von insgesamt 8,6 
Mio. Franken können die durchschnittlich hohen Investitionen (11,4 Mio.) zu 76 % selber finanziert werden. Der Rest 
wird aus der bestehenden hohen Liquidität gedeckt. Die verzinslichen Schulden dürften insgesamt um 2,5 Mio. Fran-
ken zurückgehen. Die Nettoschuld liegt am Ende der Planung bei 8,4 Mio. Franken, was einer hohen Verschuldung 
entspricht und noch leicht über dem finanzpolitischen Maximalwert liegt. Wird diese Überschreitung akzeptiert, kann 
mit einer stabilen Steuerbelastung gerechnet werden. Weil in den nächsten Jahren der kant. Mittelwert ebenfalls 
ungefähr stabil bleiben dürfte, kann die steuerliche Attraktivität gehalten werden. Bei den Gebührenhaushalten 
zeichnet sich im Abwasser eine Tarifsenkung ab, Wasser und Abfall bleiben stabil.  

Die grössten Haushaltrisiken sind bei der unsicheren konjunkturellen Entwicklung (inkl. Finanzausgleich), stärkeren 
Aufwandzunahmen (z.B. Soziales je nach Entwicklung Arbeitsmarkt), tieferen Grundstückgewinnsteuern oder ungüns-
tigen gesetzlichen Veränderungen auszumachen. 

Investitionen zur Erhaltung Lebensqualität Begrenzung von Substanz und Verschuldung 
Gesamthaushalt 
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Die Investitionen liegen für 2023/24 deutlich über dem 
Wert der vergangenen Jahre. 

Der Abbau der Nettoschuld kommt zum Stillstand. Ab 
2023 nimmt die Nettoschuld wieder zu. Sie liegt am 
Ende der Planung 0,7 Mio. Franken über der unteren 
Bandbreite. 

Ordentlicher Deckungsbeitrag Attraktiver Steuerfuss 
Steuerhaushalt 
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Für 2022 resultiert kein ordentlicher Deckungsbeitrag. Erst 
mit höheren Erträgen wird das ab 2023 wieder möglich. 

Der Steuerfuss liegt leicht über dem kant. Mittelwert.  



31

 

Finanzpolitische Ziele 
Der Finanzhaushalt soll sich in den nächsten Jahren an folgenden Zielgrössen ausrichten: 

Investitionen zur Erhaltung der Lebensqualität  Messgrösse 

In den nächsten Jahren wird beabsichtigt, den notwendigen Unterhalt zur Werterhal-
tung und sinnvolle Ergänzungen an unserer Infrastruktur auszuführen. Dabei soll die 
heutige Lebensqualität erhalten und künftigen Bedürfnissen Rechnung getragen 
werden. Neuinvestitionen richten sich nach den ausgewiesenen Bedürfnissen und der 
Finanzierbarkeit. Zur Sicherstellung der Finanzierung sollen sie, samt Kapitalfolgekos-
ten, im Rahmen der Finanzplanung hinsichtlich Belastung des Gemeindehaushaltes 
frühzeitig dargestellt werden. 

 

Investitionsvolumen 

 
 

 Begrenzung von Substanz und Verschuldung  Messgrösse 

Für die Nettoschuld wird eine Bandbreite von 0 - 2'000 Franken je Einwohner festge-
legt. Nach der Realisierung von Investitionsvorhaben darf die Nettoschuld auf maxi-
mal 2'000 Fr./E steigen, vor der Vornahme von neuen Projekten muss der Wert aber 
tiefer liegen, damit eine Neuverschuldung möglich wird. Sobald das Nettovermögen 
positive Werte aufzeigt, sind Steuerfusssenkungen angezeigt. 

 

Nettoschuld in Bandbreite 
von 0 – 2‘000 Franken je 
Einwohner 

   Erzielung eines ordentlichen Deckungsbeitrages  Messgrösse 

Die seit Ende der Neunziger Jahre erzielte Unabhängigkeit von den ausserordentlichen 
Erträgen (Grundstückgewinnsteuern und Buchgewinne) soll beibehalten und die Er-
folgsrechnung mit kontinuierlichen Verbesserungen ausgeglichen gestaltet werden. 

 

Selbstfinanzierung ohne 
ao Erträge > 0 

Attraktiver Gesamtsteuerfuss  Messgrösse 

Stallikon will auch steuerlich eine attraktive Gemeinde sein. Die Steuerbelastung (inkl. 
Sekundarschulgemeinde) soll sich nach Möglichkeit stabil entwickeln. Angestrebt wird 
eine kontinuierliche Entwicklung des Steuerfusses unter Berücksichtigung einer aus-
geglichenen Rechnung und einer angemessenen Finanzierung der Investitionen. 

 

Gesamtsteuerfuss stabil 

Sollten sich wichtige Rahmenbedingungen in Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Technik so verändern, dass von an-
deren Planungsannahmen ausgegangen werden muss, wird mit einer Anpassung der Ziele oder anderen geeigneten 
Massnahmen reagiert. 

Massnahmen 
Im aktuellen Plan werden die finanzpolitischen Ziele nur teilweise erreicht. Handlungsbedarf ist vor allem in folgenden 
Punkten gegeben:  

Zum Ausgleich der Erfolgsrechnung und zur Erzielung einer durchschnittlich hohen Selbstfinanzierung (Selbstfinanzie-
rungsanteil 10 %) fehlen jährlich 0,2 Mio. Franken. Entweder kann dies mit tieferen Aufwendungen (straffer Haushalt-
vollzug, evtl. Leistungsverzicht) umgesetzt werden oder es fallen höhere Erträge an. Trifft beides nicht ein, müsste der 
Steuerfuss um ein bis zwei Prozentpunkte höher angesetzt werden. 

Die Nettoschuld verfehlt am Ende der Planung den unteren Grenzwert um 0,7 Mio. Franken. Mit einer konsequenten 
Priorisierung der Investitionsplanung könnte die rasche Schuldenzunahme abgebremst werden. 

Soll die Zunahme der Verschuldung zusätzlich begrenzt werden, sollte die Veräusserung von (unrentablem) Finanz-
vermögen erwogen werden. 

Als Reaktion auf noch nicht absehbare mögliche Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf den Finanzhaushalt 
haben sich die Verantwortlichen mit der mittel-/langfristigen Strategie auseinandergesetzt. Mögliche Handlungsfelder 
sind unter anderem: Begrenzung der Aufwandentwicklung, mittelfristig zurückhaltende Investitionsplanung, Evaluati-
on der Kernleistungen, Steuerfusszielkorridor. Je nach weiterem Verlauf werden einzelne Aktionen ausgelöst. 
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Planungsgrundlagen 

Die Coronavirus-Pandemie bleibt weiterhin der Taktgeber für die wirtschaftliche Entwicklung. Entsprechend unterlie-
gen konjunkturelle Vorhersagen weiterhin einer grossen Unsicherheit. Wir basieren für die Wirtschaftsentwicklung auf 
der Prognose der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich. Nach dem starken Einbruch der weltwirtschaftli-
chen Tätigkeit im 2020 setzt 2021 eine Erholung ein. Weil sich die Wirtschaftsakteure immer besser auf die Pandemie 
einstellen, Investitionsprojekte nachgeholt werden und der Aussenhandel wieder robust wächst, dürfte das Schweizer 
BIP bis Ende 2021 das Vorkrisenniveau wieder erreichen. Die Krise am Arbeitsmarkt ist hingegen noch nicht ausge-
standen. Teuerung und Zinsen dürften zwar leicht ansteigen, aber bei anhaltend expansiver Geldpolitik weiterhin tief 
bleiben. Die grössten Risiken liegen neben dem Pandemieverlauf und dessen Auswirkungen auf Arbeitsmarkt, Konkur-
se etc. in den Effekten der internationalen Konjunkturpakete, der hohen privaten und öffentlichen Verschuldung, der 
Weltsicherheitslage sowie den Beziehungen der Schweiz zu den wichtigsten Partnern (EU etc.). 

Einwohnerprognose 
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Aufgrund der Einwohnerprognose und der Analyse der 
Altersstruktur wird im Plan von einer höheren Schüler- 
und Klassenzahl ausgegangen. 

Finanzausgleich 

Die Steuerkraft liegt leicht über 95 % vom kant. Mittelwert. In Jahren mit einem tieferen Wert würden zwei Jahre 
später Zahlungen aus dem Ressourcenausgleich eingehen. Abschöpfungen wären ab 110 % Steuerkraft zu leisten.  

Ausserdem besteht Anspruch auf geografisch-topografischen Sonderlastenausgleich. Dieser ist bis 2020 aufgrund der 
Steuerfusserhöhungen angestiegen, seither bleibt er ungefähr stabil. Demografischer Sonderlastenausgleich dürfte 
nicht eingehen, da die Zahl der Einwohner unter 20 Jahren zu klein ist. 

Neue Rechnungslegung (HRM2) 

Seit dem 1.1.2019 legen alle öffentlichen Haushalte im Kanton Zürich die Rechnung nach den Vorgaben des neuen 
Gemeindegesetzes ab. Bei der Einführung wurde entschieden, das Verwaltungsvermögen neu zu bewerten und den 
Ressourcenausgleich abzugrenzen.  

Planungsgremium 
Die bewährte Finanz- und Aufgabenplanung wurde vom Gemeinderat unter Beizug des externen Finanzberaters M. 
Lehmann, Zürich im rollenden Sinne überarbeitet. Sie zeigt in einer rechtlich unverbindlichen Form die mutmassliche 
finanzielle Entwicklung der nächsten Jahre auf. Der Planungsprozess umfasst drei Phasen: Analyse der vergangenen 
Jahre, Finanzpolitisches Ziel und Blick in die Zukunft (Prognosen, Investitionsprogramm nach Prioritäten, Steuerplan, 
Aufgabenplan, Planerfolgsrechnung und -bilanz, Geldflussrechnung, Kennzahlen). Einmal jährlich werden die Ergebnis-
se in einer Dokumentation zusammengefasst. 
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Aussichten Steuerhaushalt  

Mittelflussrechnung (2021 - 2025)
Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung 1'000 Fr. 8'622         
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 1'000 Fr. -11'411     
Veränderung Nettovermögen 1'000 Fr. -2'789        
Nettoinvestitionen Finanzvermögen 1'000 Fr. -             
Haushaltüberschuss/-defizit 1'000 Fr. -2'789        

Kennzahlen
Nettovermögen (31.12.2025) Fr./Einw. -2'178        
Eigenkapital (31.12.2025) Fr./Einw. 6'433         
Selbstfinanzierungsgrad (2021 - 2025) 76%

 

Grosse Investitionsvorhaben 

Verwaltungsvermögen 

- Neubau Schulraum 
- Diverse Strassen- und Bachsanierungen 

Finanzvermögen 

- keine 

Unmittelbar dürfte die Pandemie zu tieferen Erträgen führen (Steuern und Ressourcenausgleich). Zudem wird im 
Budget 2022 mit zahlreichen Aufwandsteigerungen (Bildung, Soziales, Allg. Verwaltung etc.) gerechnet. Gesetzesän-
derungen (ZLG und StrG) bringen den Gemeinden höhere Erträge, umgekehrt wirkt sich das KJG ungünstig auf den 
Haushalt aus. Aufgrund der Gemeindeentwicklung steigt die Bevölkerungszahl und zusammen mit der wirtschaftli-
chen Erholung nehmen die Erträge mittelfristig wieder zu. Die steigende Schülerzahl erhöht den Bildungsaufwand. Am 
Ende der Planung zeigt sich mit stabilem Steuerfuss ein jährlicher Aufwandüberschuss von 0,2 Mio. Franken und das 
Eigenkapital reduziert sich auf 24,9 Mio. Franken. Über die ganze Fünfjahresperiode liegt die Selbstfinanzierung bei 
8,6 Mio. Franken, womit die vergleichsweise durchschnittlich hohen Investitionen von 11,4 Mio. Franken zu 76 % sel-
ber finanziert werden können. So nimmt die Nettoschuld wieder zu. Sie beträgt am Ende der Planung 8,4 Mio. Fran-
ken, was einer hohen Verschuldung entspricht.  
 

Erfolgsrechnung Ergebnis + Steuerfuss 
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Saldo Erfolgsrechnung Steuerfuss  
 

Entwicklung Nettovermögen  

Gegenüber der letztjährigen Planung zeigt sich eine 
höhere Nettoschuld. 

In der Erfolgsrechnung stehen höheren Steuererträgen 
(inkl. Grundstückgewinnsteuern) mehr Aufwendungen 
(Soziales, Bildung, Verkehr etc.) gegenüber. Insgesamt 
ist die Selbstfinanzierung ungefähr stabil geblieben. 

Das tiefe Investitionsvolumen hat sich mehr als verdop-
pelt. 
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Aussichten Gebührenhaushalte 

Mittelflussrechnung (2021 - 2025) Was Abw Abf
Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung 1'000 Fr. 1'605        555           -266          
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 1'000 Fr. -2'654      -249          -            
Haushaltüberschuss/-defizit 1'000 Fr. -1'049      306           -266          

Kennzahlen
Spezialfinanzierung (31.12.2025) 1'000 Fr. 4'965        1'263        196           
Kostendeckungsgrad (2025) 128% 109% 80%
Selbstfinanzierungsgrad (2021 - 2025) 60% 223% k.A.
Gebührenertrag (2025) Fr./Einw. 228           171           53              
 

Entwicklung Spezialfinanzierung Entwicklung Benutzungsgebühr 
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 Was  Abw  Abf  

Bereich Tendenz Bemerkung 

Wasser Stabil - 
Abwasser Senkung Kostendeckung und Substanz 
  hoch 
Abfall Stabil Negative Selbstfinanzierung 

 

Finanzierung Gesamthaushalt 
Geldflussrechnung
(in 1'000 Franken)
Liquide Mittel (1.1.2021) 7'718      
Geldfluss betriebliche Tätigkeit 10'679    
Geldfluss Investitionstätigkeit
- Verwaltungsvermögen -14'314  
- Finanzvermögen -              -14'314  
Geldfluss Finanzierungstätigkeit
- Rückzahlung Schulden -8'000     
- Neuaufnahme Schulden 5'000      
- Veränderung Anlagen 487         -2'513     
Veränderung Liquide Mittel -6'148     
Liquide Mittel (31.12.2025) 1'571      
KK, kurz-/lfr. Anlagen per 31.12.2025 310         
Schulden inkl. KK per 31.12.2025 0.7% 14'064    
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Investitionen Geldfluss Betrieb

 

Aus der Erfolgsrechnung wird mit einem Mittelzufluss von 10,7 Mio. Franken gerechnet. Mit Investitionen von 
14,3 Mio. Franken ergibt sich ein Fehlbetrag von 3,6 Mio. Franken. Die Finanzierung geschieht vollständig aus der 
aktuell hohen Liquidität. Per Saldo können die Schulden um netto 2,5 Mio. Franken reduziert werden. Am Ende der 
Planung belaufen sich die Schulden auf 14,1 Mio. Franken. Mit einer Durchschnittsverzinsung von 0,7 % kann vom 
sehr tiefen Zinsniveau profitiert werden, langfristig wird aber auch ein hohes Zinssatzänderungsrisiko eingegangen.  
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Die vergangenen Jahre (2016 - 2020) 

Erfolgsrechnung Nettovermögen 
Steuerhaushalt 

0

5

10

15

20

2016 2017 2018 2019 2020

M
ill

io
ne

n 
Fr

an
ke

n

Selbstfinanzierung Ertrag Aufwand o. Abs.
 

Steuerhaushalt 
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Nettovermögen/-schuld  

Eine gegenüber der Einwohnerentwicklung deutlich überproportionale Zunahme der Schülerzahl und die stark 
schwankende Steuerkraft sind, neben der hohen Verschuldung, die grossen Herausforderungen für den Finanzhaus-
halt. Mit einer Steuerfusserhöhung und einer Effizienzsteigerung bei den Gemeindeaufwendungen wurde darauf rea-
giert. 

Für die vergangenen fünf Jahre steht im Steuerhaushalt den eher tiefen Nettoinvestitionen von 6,5 Mio. Franken eine 
Selbstfinanzierung von 14,8 Mio. Franken gegenüber, was einen Selbstfinanzierungsgrad von 227 % ergibt. Unter Be-
rücksichtigung der Nettoinvestitionen im Finanzvermögen (-0,5 Mio.) resultierte ein Haushaltüberschuss von 8,8 Mio. 
Franken. So konnte die Liquidität erhöht und die Schulden etwas reduziert werden. Die Nettoschuld beträgt per Ende 
2020 noch 5,6 Mio. Franken. Das ist im Vergleich mit den Zürcher Gemeinden ein überdurchschnittlich hoher Wert für 
die Verschuldung. Die Gesamtsteuerbelastung (inkl. Sekundarschule) ist in den vergangenen Jahren um drei Prozent-
punkte angestiegen (Mittelwert stabil). Ein Kostenvergleich mit anderen Gemeinden zeigt für 2020 überdurchschnitt-
lich hohe1 Werte für Planmässige Abschreibungen VV, Wasserwerk sowie Gemeindestrassen. 

Mit 2,7 Mio. Franken liegt die Selbstfinanzierung im 2020 0,8 Mio. Franken tiefer als im Vorjahr. Tiefere übrige Steuern 
(Quellensteuern, Ausscheidungen, Nachträge), weniger Grundstückgewinnsteuern und höhere Aufwendungen (Pri-
marschule, Allg. Verwaltung, Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe etc.) konnten mit Zuschüssen aus dem Ressourcenaus-
gleich sowie höheren ordentlichen Steuern nicht kompensiert werden. Der so erzielte Selbstfinanzierungsanteil (16,8 
%) ist auf überdurchschnittlich hohem Niveau. Mit dem Abschluss 2020 liegt die Steuerkraft bei 92 % vom kant. Mit-
telwert. Bei Werten unter 95 % besteht der Anspruch auf Ressourcenausgleich, der 2022 eingehen wird. 

Mittelflussrechnung (2016 - 2020) Steuern Gebühren Total
Selbstfinanzierung Erfolgsrechnung 1'000 Fr. 14'842       2'812         17'653       
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 1'000 Fr. -6'530        -2'968        -9'499        
Veränderung Nettovermögen 1'000 Fr. 8'311         -157           8'154         
Nettoinvestitionen Finanzvermögen 1'000 Fr. 538            -             538            
Haushaltüberschuss/-defizit 1'000 Fr. 8'849         -157           8'693         

Kennzahlen
Nettovermögen (31.12.2020) Fr./Einw. -1'490        258            -1'232        
Eigenkapital (31.12.2020) Fr./Einw. 6'678         1'327         8'005         
Selbstfinanzierungsgrad (2016 - 2020) 227% 95% 186%  

 

                                                                 
1 Jährlicher Aufwand mehr als 50 Franken/Einwohner bzw. 1'000 Franken/Schüler höher als Mittelwert 
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